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Gesetz 
über die Feststellung eines zweiten Nachtrags 

zu den Haushaltsplänen des Landes Nordrhein-Westfalen 
für die Haushaltsjahre 2004/2005 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2004) 

 
und 

 
zur Änderung 

des Besoldungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesbesoldungsgesetz – LBesG NRW) 
 

und zur 
 

Änderung 
des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
in den Haushaltsjahren 2004/2005 

(Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2004/2005) 
 

und zur 
 

Regelung des interkommunalen Ausgleichs 
der finanziellen Beteiligung der Gemeinden am Solidarbeitrag 

zur Deutschen Einheit in den Haushaltsjahren 2004/2005 
und des kommunalen Entlastungsausgleichs 

zugunsten der Kommunen der neuen Länder im Haushaltsjahr 2005 
(Solidarbeitraggesetz – SBG 2004/2005) 

 
Vom 1. März 2005 

 
 
 
 

Artikel I 
 
 
Artikel I des Gesetzes über die Feststellung der Haushaltspläne des Landes Nordrhein-Westfalen für die Haus-
haltsjahre 2004/2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005) und des Gesetzes zur Änderung des Besoldungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LBesG NRW) vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 64) 
- zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zu den Haushaltsplänen 
des Landes Nordrhein-Westfalen für die Haushaltsjahre 2004/2005 (Nachtragshaushaltsgesetz 2004) und Gesetz 
zur Änderung des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen Landesbesoldungsgesetz – LBesG 
NRW) und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die 
Gemeinden und Gemeindeverbände in den Haushaltsjahren 2004/2005 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 
2004/2005) und zur Regelung des interkommunalen Ausgleichs der finanziellen Beteiligung der Gemeinden am 
Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit in den Haushaltsjahren 2004/2005 und des kommunalen 
Entlastungsausgleichs zugunsten der Kommunen der neuen Länder im Haushaltsjahr 2005 (Solidarbeitraggesetz 
– SBG 2004/2005) vom 21. Juli 2004 (GV. NRW. S. 399) - 
wird für das Haushaltsjahr 2004 wie folgt geändert: 
 
 
 

1. In § 1 Nr. 1 wird die Zahl 48.685.692.300 EUR durch die Zahl 48.715.932.300 EUR ersetzt. 
 

2. In § 2 Abs. 1 Nr. 1 wird die Zahl 6.247.709.000 EUR durch die Zahl 7.077.909.000 EUR ersetzt. 
 

3. § 12 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 
„(4) Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Abs. 4 des Weiterbildungsgesetzes im Jahr 1999 der Volkshoch-
schule gezahlten Landesmittel bzw. des gemäß § 16 Abs. 5 des Weiterbildungsgesetzes für die Ein-
richtung möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß § 12 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2002 
möglichen Höchstförderbetrag. Die gemäß § 13 des Weiterbildungsgesetzes zu zahlende Zuweisung 
und der gemäß § 16 Abs. 5 des Weiterbildungsgesetzes maßgebliche Höchstförderbetrag werden um 
einen Konsolidierungsbeitrag von 15 v.H. reduziert.“ 
 

4. Der dem Haushaltsgesetz 2004/2005 beigefügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsüber-
sicht und Kreditfinanzierungsplan) wird für das Jahr 2004 durch den diesem Gesetz beigefügten Ge-
samtplan ersetzt. 
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5. Der dem Haushaltsgesetz 2004/2005 als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2004 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtrags 
geändert. 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel II 
 

Das Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeinde-
verbände in den Haushaltsjahren 2004 und 2005 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2004/2005) und zur 
Regelung des interkommunalen Ausgleichs der finanziellen Beteiligung der Gemeinden am Solidarbeitrag zur 
Deutschen Einheit in den Haushaltsjahren 2004 und 2005 und des kommunalen Entlastungsausgleichs zu-
gunsten der Kommunen der neuen Länder im Haushaltsjahr 2005 (Solidarbeitraggesetz – SBG 2004/2005) vom 
3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 42) 
- zuletzt geändert durch Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zu den Haushaltsplänen des Landes 
Nordrhein-Westfalen für die Haushaltsjahre 2004/2005 (Nachtragshaushaltsgesetz 2004) und Gesetz zur 
Änderung des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen Landesbesoldungsgesetz – LBesG NRW) 
und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die 
Gemeinden und Gemeindeverbände in den Haushaltsjahren 2004/2005 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 
2004/2005) und zur Regelung des interkommunalen Ausgleichs der finanziellen Beteiligung der Gemeinden am 
Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit in den Haushaltsjahren 2004/2005 und des kommunalen 
Entlastungsausgleichs zugunsten der Kommunen der neuen Länder im Haushaltsjahr 2005 (Solidarbeitraggesetz 
– SBG 2004/2005) vom 21. Juli 2004 (GV. NRW. S. 399) - 
 
wird für das Haushaltsjahr 2004 wie folgt geändert: 

 
 
1. In Artikel I Inhaltsübersicht erhält § 17 folgende Bezeichnung: 

 
„Pauschale Zuweisungen zur Förderung investiver Maßnahmen von Gemeinden, Kreisen und 
Landschaftsverbänden“ 

 
 2. In Artikel I § 2 Abs. 2 Satz 3 wird die Zahl „225 860 000“ durch die Zahl „353 250 000“ ersetzt. 
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 3. In Artikel I wird die Anlage 1 zu § 2 Abs. 3 GFG 2004/2005 wie folgt ersetzt: 
 
 

Ableitung Steuerverbund 2004 und 2005  
 
   
  
  
 

Steuerverbund 
2004 

Mio. EUR 

Steuerverbund 
2005 

Mio. EUR 

      
 A.    Gemeinschaftssteuern   
      
         Lohnsteuer 12.525,000  

         veranlagte Einkommensteuer      855,000  

         nicht veranlagte Steuern vom Ertrag   1.410,000  

         Körperschaftsteuer   1.115,000  

         Umsatzsteuer   8.840,000  

         Einfuhrumsatzsteuer   3.505,000  

         Zinsabschlag      755,000  
     
         Summe A. 29.005,000  

      
 AA.  Korrektur der Gemeinschaftssteuern     
     -- 
         Kompensationsleistungen nach § 32 GFG   - 465,000  

         Kommunaler Entlastungsausgleich Ost      

         bereinigte Summe A. 28.540,000  

    
 B.    Fakultative Verbundgrundlagen   
    
         Grunderwerbsteuer (anteilig 4/7tel)      629,000  
    
         Summe B.      629,000  

         Verbundgrundlagen insgesamt  
         (Summe A. u. B.) 29.169,000  

         Verbundsatz (%) 23,0 %  

         Originäre Verbundmasse    6.708,870  

         Kreditierung nach § 2 Abs. 2 GFG (ins- 
         gesamt) 
         Verrechnung Kreditierung nach  
         § 2 Abs. 2 GFG (insgesamt) 

 
+ 559,250 

 
- 

 

         Volumen Steuerverbund   7.268,120  
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 4. In Artikel I wird die Anlage 2 zu § 3 Abs. 3 und 4 GFG 2004/2005 wie folgt ersetzt: 
 
 

Vorwegabzüge/Zuführungen Steuerverbund 2004 und 2005 

 

Steuerverbund 
2004 

Mio. EUR 

Steuerverbund 
2005 

Mio. EUR 

     Volumen Steuerverbund 7.268,120  

   
     Tantiemen  § 3 GFG       - 2,600  

     Kommunale Kirchenbaulasten § 3 GFG       - 0,9 00  

     Kommunale Beteiligung Einheitslasten § 3 GFG  + 257,000  

     Kommunaler Beitrag Entlastungsausgleich für die   
     Kommunen der neuen Länder § 3 GFG -  
    
     Vorwegabzüge/Zuführungen insgesamt + 253,500  

     Verfügbarer Verbundbetrag 7.521,620  

 
 5.  In Artikel II Inhaltsübersicht/Anlagen wird folgende neue Anlage 3 eingefügt: 
 

 „Vorläufige Berechnungsgrundlagen nach § 3 Abs. 1 SBG 2004/2005 in den Haushaltsjahren 2004 und 
 2005“ 

 
 6. In Artikel II Inhaltsübersicht/Anlagen werden die bisherigen Anlagen 3 bis 5 die neuen Anlage 4 bis 6 
 

7. In Artikel II werden in § 2 Abs. 1 hinter die Worte „zu erbringenden Betrag entspricht“ die Worte „vorläufig 
 der erwarteten,“ eingefügt. 

 
 8. In Artikel II erhält § 3 Abs. 1 folgende neue Fassung: 

 
„ (1) Bei den Berechnungen nach § 2 sind vorläufig die in der Anlage 3 festgesetzten Ansätze für die 
jeweiligen Haushaltsjahre zu Grunde zu legen.“ 

 
9. In Artikel II § 3 Abs. 3 wird hinter die Worte „Absatz 1“ das Wort „vorläufig“ eingefügt und das Wort 

„Haushaltsansätze“ durch das Wort „Ansätze“ ersetzt. 
 
 10.  In Artikel II § 4 Abs. 2 wird Anlage „3“ durch Anlage „4“ ersetzt. 
 
 11. In Artikel II § 5 Abs. 2 wird Anlage „4“ durch Anlage „5“ ersetzt.  
 

12. In Artikel II § 8 Abs. 2 Satz 4 werden hinter die Worte „mit diesem Anteil an dem“ die Worte „sich aus 
Anlage 3 ergebenden vorläufigen“ eingefügt und die Worte „im Landeshaushalt“ gestrichen. 

 
 13. In Artikel II § 8 Abs. 3 wird Anlage „5“ durch Anlage „6“ ersetzt. 
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 14. In Artikel II wird folgende neue Anlage 3 zu § 3 Abs. 1 SBG 2004/2005 eingefügt: 
 

Vorläufige Berechnungsgrundlagen nach § 3 Abs. 1 SBG 2004/2005 
in den Haushaltsjahren 2004 und 2005 

  
  
  

Haushaltsjahr 
2004 

Mio. EUR 

 

             Erhöhte Gewerbesteuerumlage  535,000  
        Verbundmassenveränderung aufgrund vermindert er Umsatzsteuer 

im Zus ammenhang mit der Neuregelung des Fonds Deutsche Ein heit 
und des Länderfinanzausgleichs ab 2005 -  

          Verbundmassenveränderung aufgrund angenommene r 
Vorwegabzüge/Zuführungen im Steuerverbund       + 225 ,000  
 
 
 
 
 

Artikel III 
 

In-Kraft-Treten 
 
 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2004 in Kraft. 
 
 
 


